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Text-Rückmeldungen

Bereich Kapitel Antrag / Bemerkung Begründung

Allgemeine Bemerkungen Allgemeine Bemerkungen Die Stadt Bern dankt für die Möglichkeit zum vorliegenden Geschäft Stellung
nehmen zu können. Sie unterstützt die Anpassungen: Aus ihrer Sicht macht es
Sinn, dass das vermessene Kantonsgebiet flächendeckend im Grundbuch
aufgenommen wird und damit einhergehend auch eine Eigentumszuweisung
der «der Kultur nicht fähigen Grundstücke» erfolgt. Die im Vortrag aufgeführten
Gründe und die in diesem Zusammenhang präzisierte terminologische
Abgrenzung zwischen dem «der Kultur nicht fähigen Land» und den
«Herrenlosen Grundstücken» dient dem begrifflichen Verständnis und der
Nachvollziehbarkeit der neu getroffenen Regelungen.

Die Aufgabe von Eigentum an einem Grundstück kann in allen Gemeinden
vorkommen. Die Stadt Bern begrüsst die Regelung sehr, wonach in einem
solchen Fall vorrangig die Einwohnergemeinde das Eigentum über das
derelinquierte Grundstück beanspruchen kann. Die im Gesetz aufgenommene
Regelung des Verfahrens bei herrenlosen Grundstücken erscheint dabei
nachvollziehbar und zweckmässig.   

Auf dem Hoheitsgebiet der Stadt Bern befindet sich kein «der Kultur nicht
fähiges Land». Somit ist sie nicht direkt betroffen und es liegt in erster Linie an
den betroffenen Gemeinden, sich diesbezüglich zu äussern. Aus Sicht der Stadt
Bern ist in diesem Zusammenhang hauptsächlich wichtig, dass das «der Kultur
nicht fähigen Land» (wie auch die öffentlichen Gewässer) unabhängig der
Eigentumsfrage weiterhin als «Öffentliche Sachen im Gemeingebrauch» gelten
und damit die öffentlichen Interessen der Allgemeinheit daran gewahrt bleiben.
Dies sollte auch bei einer Eigentumszuweisung an die Standortgemeinden
durch die neue Regelung gewährleistet sein. 

Gesetzestext Keine Antwort Keine Antwort

Vortrag Keine Antwort Keine Antwort
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